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Stand: 27.10.2025

(Foto: Negro Elkha - stock.adobe.com)

Aktuelle Informationen zum Konflikt Russland -
Ukraine
Sanktionsmaßnahmen und weitere Informationen zum Russland-Ukraine Konflikt

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine zieht nicht nur enorme wirtschaftliche Folgen in den direkt
betroffenen Regionen nach sich - auch die deutsche Wirtschaft ist betroffen.  
 
Unabhängig von den nachfolgenden Regelungen empfehlen wir bei Geschäften mit Russland neben einer
grundsätzlichen Martkeinschätzung zunächst zu prüfen,  

ob der Geschäftspartner in Russland von den Sanktionen erfasst ist. Die Prüfung kann über
Finanzsanktionsliste der EU (Link: https://www.finanz-sanktionsliste.de/fisalis/?)  und die SDN-Liste der
USA (Link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-
and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists)  erfolgen.  

ob Zahlungen überhaupt noch ankommen. Sowohl der Ausschluss russischer Banken
aus dem SWIFT-System als auch die russischen Verbote von Devisentransfers
erschweren dies deutlich. Die Deutsche Bundesbank hat mit Stand 9. März 2022 als
Hilfestellung hierzu eine FAQ-Übersicht (Link: https://www.bundesbank.de/resource/
blob/886614/d8a78d5c339a9eaebecf7b0d8bf175b9/mL/2022-03-09-faq-data.pdf?
state=H4sIAAAAAAAAAGWQwU7DMBBEf6Xacw6OUFvJxwqCkBCN1N4QByfeJhZbO9ibQxT131kLEkDcPON5Hu_O8DFinEDDYyC7gQLa3niP9GRB-5GoABva8zTgIi-
mRa4cMca0eIPp8GW8glYFpBD5MN0bFuJiKOE3IuH5JueFnGF_p7ZqB_oVtqosdwre5J5D1xFWmThMx4Fd8EtL7zjVGGspA12qP8aJo_OdjFEqyCUx8TOyNC2woaE3DbKEnTf52QdvGkK7_vJ_oo6YkLDlNcpxlKSV4aoYruuGRJ_Db3UKFCuHJAg0zXveCWYfvvbz42ZzYzG1cPsE-
Mpie4sBAAA&query=Gold
+&tfi-730506=&dateFrom=&month=9&year=2019&dateTo=&month=9&year=2019&hitsPerPageString=10&sort=bbksortdate
+desc)  veröffentlicht. Hierüber hinaus erteilt die kontoführende Hausbank weitere Auskünfte.  

ob der Transport der Ware überhaupt noch möglich ist. Viele Reedereien haben den Containerverkehr
nach Russland eingestellt. Gleiches gilt für viele Spediteure innerhalb der EU. Abholungen durch den
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russischen Geschäftspartner sind rechtlich unsicher, da das deutsche Unternehmen in der Regel
weiterhin zoll- und exportkontrollrechtlicher Ausführer bleibt.  

 

SANKTIONSMAßNAHMEN DER EU GEGEN RUSSLAND

Die Sanktionen gegenüber Russland sind in folgenden Verordnungen festgelegt  
VO (EU) 833/2014(Haupt-VO)

VO (EU) 269/2014 (Maßnahmen zur territorialen Unversehrtheit der Ukraine)

VO (EU) 692/2014 (Maßnahmen in Bezug zu Krim und der Stadt Sewastopol)

VO (EU) 263/2022 (Maßnahmen in Bezug zu Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischschja

VO (EU) 1485/2024(Maßnahmen angesichts der Menschenrechtslage in Russland)

VO (EU) 2624/2024 (Maßnahmen angesichts der destabilisierenden Aktivitäten Russlands)

Die konsolidierten Fassungen der Verordnungen sind über das EUR-Lex-Portal (Link: https://eur-
lex.europa.eu/homepage.html )  abrufbar.  
 
Chronologische Übersicht der Ausweitungen seit dem 23. Februar 2022:  

Ausweitung der Sanktionen vom 23. Oktober 2025

Die EU-Kommission hat am 23.10.2025 ihr 19. Sanktionspaket gegen Russland beschlossen. Hierin
wurden unter anderem ein vollständiges LNG-Importverbot (Kurzfristverträge binnen sechs Monaten,
Langfristverträge ab 1.1.2027), schärfere Durchsetzung im Energiesektor einschließlich der Listung
weiterer „Schattenflotten“-Tanker, zusätzliche Finanz- und Handelsauflagen gegen Banken/Krypto sowie
Drittstaatenakteure, neue bzw. ausgeweitete Exportkontrollen für kriegsrelevante Güter und gelistete
Unternehmen zur Umgehungsabwehr sowie Bewegungsauflagen für russische Diplomaten beschlossen.  
 

VO (EU) 2025/2033 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32025R2033 )
 vom 23. Oktober zur Änderung der VO 833/2014

VO (EU) 2025/2037 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202502037 )
 vom 23. Oktober zur Änderung der VO 269/2014

Ausweitung der Sanktionen vom 18. Juli 2025

Das 18. Sanktionspaket der EU richtet sich vor allem gegen die Umgehung bestehender Maßnahmen und
zielt verstärkt auf den russischen Energiesektor sowie die „Schattenflotte“ ab.  
 

Weitere Maßnahmen umfassen Exportbeschränkungen für Güter mit militärischem oder technologisch
sensiblem Verwendungszweck sowie Finanzsanktionen gegen weitere Personen und Organisationen.  
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VO (EU) 2025/1476 vom 18. Juli 2025 zur Änderung der VO (EU) 269/2014 (Link: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202501476)

VO (EU) 2025/1494 vom 18. Juli 2025 zur Änderung der VO (EU) 833/2014 (Link: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202501494)

Ausweitung der Sanktionen vom 20. Mai 2025

Die EU-Staaten haben am 20. Mai die Sanktionsmaßnahmen gegenüber Russland (Link: https://eur-
lex.europa.eu/oj/daily-view/L-series/default.html?ojDate=20052025 )  ausgeweitet. Neben der Listung
weiterer Unternehmen und Einzelpersonen (auch in Ländern außerhalb Russlands) liegt der Fokus auf der
russischen „Schattenflotte“. Zudem wurde Anhang VII überarbeitet und neu veröffentlicht.

Ausweitung der Sanktionen vom 24. Februar 2025

Am dritten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine, hat die EU ihr 16. Sanktionspaket
veröffentlicht. Wie erwartet, enthält dieses neben der Listung weiterer Personen und Organisationen unter
anderem ein Importverbot für Aluminium aus Russland und Exportverbote von Chemikalien, bestimmte
Arten von Kunststoffen und Gummi, Chrom, Bauteilen für Drohnen etc. sowie Maßnahmen gegen weitere
13 russische Banken, die vom Bezahlsystem SWIFT ausgeschlossen werden. Die russische SWIFT-
Alternative SPFS wird ebenfalls sanktioniert:  
 

VO (EU) 2025/390 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202500390)  vom
24. Februar 2025 zur Änderung der VO (EU) 269/2014

VO (EU) 2025/395 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202500395)  vom
24. Februar 2025 zur Änderung der VO (EU) 833/2014

VO (EU) 2025/401 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202500401)  vom
24. Februar 2025 zur Änderung der VO (EU) 692/2014

VO (EU) 2025/398 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202500398)  vom
24. Februar 2025 zur Änderung der VO (EU) 263/2022  

 
Weitere Details enthalten die Pressemitteilungen der EU Kommission (Link: https://
germany.representation.ec.europa.eu/news/eu-verabschiedet-16-sanktionspaket-gegen-
russland-2025-02-24_de?prefLang=en)  und der Bundesregierung (Link: https://www.bundesregierung.de/
breg-de/aktuelles/eu-sanktionen-2250316) .

Ausweitung der Sanktionen vom 16. Dezember 2024

Mit VO (EU) 2024/3189 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202403189)  zur
Änderung von VO (EU) 269/2014 und VO (EU) 2024/3192 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
DE/TXT/?uri=OJ:L_202403192)  zur Änderung von VO (EU) 833/2014 hat die EU die Sanktionen gegenüber
Russland weiter verschärft. Die Änderungen umfassen im Schwerpunkt folgende Maßnahmen:  
 
84 neue Eintragungen  
 
Die EU hat 54 Personen sanktioniert, die aktiv die territoriale Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit der
Ukraine bedrohen.  
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Der Rat hat außerdem 32 neue Einrichtungen in die Liste derjenigen aufgenommen, die den militärischen
und industriellen Komplex Russlands in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine direkt unterstützen. Für sie
gelten strengere Ausfuhrbeschränkungen für Güter und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck
sowie für Güter und Technologien, die zur technologischen Verbesserung des russischen Verteidigungs-
und Sicherheitssektors beitragen könnten. Einige dieser Unternehmen haben ihren Sitz in Drittländern
(China, Indien, Iran, Serbien und den Vereinigten Arabischen Emiraten) und waren an der Umgehung
von Handelsbeschränkungen oder an der Beschaffung sensibler Güter beteiligt, die für russische
Militäroperationen verwendet werden  
 
Erweiterung der Schiffsbeschränkungen  
 
52 weitere Schiffe aus Drittländern wurden in die Liste derjenigen aufgenommen, die ein Hafen-
Zugangsverbot sowie ein Verbot der Bereitstellung von maritimen Dienstleistungen unterliegen. Insgesamt
sind nun 79 Schiffe betroffen, die Teil von Putins Schattenflotte sind oder militärische Ausrüstung
transportieren.  
 
32 neue unterstützende Entitäten  
 
Zusätzlich wurden 32 neue Unternehmen und Organisationen sanktioniert, die direkt den russischen Militär-
und Industriesektor unterstützen. Diese Entitäten befinden sich unter anderem in China, Indien, Iran, Serbien
und den Vereinigten Arabischen Emiraten und sind an der Beschaffung sensibler Technologien wie UAVs
und Raketen beteiligt.  
 
Schutz europäischer Unternehmen  
 
Die EU hat die Anerkennung oder Vollstreckung russischer Gerichtsurteile in der EU verboten, um
europäische Unternehmen vor unfairen Rechtsverfahren und überhöhten finanziellen Strafen zu schützen.  
 
Weitere Informationen unter https://www.consilium.europa.eu (Link: https://www.consilium.europa.eu/en/
press/press-releases/2024/12/16/russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-eu-adopts-15th-package-of-
restrictive-measures/) .  
 

Ausweitung der Sanktionen vom 24. Juni 2024

Mit dem 14. Sanktionspaket wurden die Verordnungen VO (EU) 833/2014 (Änderung durch VO
2024/1745 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401745 )  und VO (EU)
269/2014 (Änderung durch VO 2024/1739 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?
uri=OJ:L_202401739 )  um u. a. folgende Maßnahmen ausgeweitet/geändert:  
 
Eine geplante Erweiterung der No-Russia-Clause gemäß Artikel 12g der Verordnung, die alle Exporteure
verpflichtet, beim Verkauf, Lieferung, Verbringung oder Ausfuhr bestimmter Güter oder Technologien in
ein Drittland die Wiederausfuhr nach Russland sowie die Nutzung in Russland vertraglich zu untersagen,
wurde zunächst nicht auf ausländische Tochterunternehmen von EU-Unternehmen ausgeweitet. Allerdings
sollen künftig EU-Muttergesellschaften nach besten Kräften sicherstellen, dass ihre Tochtergesellschaften
in Drittländern nicht an Aktivitäten beteiligt sind, die den Zielen der Sanktionen zuwiderlaufen.  
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Zusätzlich wurde eine Ausnahme von der No-Russia-Clause für öffentliche Aufträge mit Drittstaaten
oder internationalen Organisationen eingeführt. Island und Liechtenstein wurden neu als Partnerländer
anerkannt, die fortan neben den USA, Japan, dem Vereinigten Königreich, Südkorea, Australien, Kanada,
Neuseeland, Norwegen und der Schweiz von der No-Russia-Clause ausgenommen sind.  
   
Zudem hat die EU-Kommission ein Verbot der Erbringung von Umladediensten für russisches LNG
beschlossen. Dieses Verbot betrifft jedoch nicht die Einfuhren in die EU. Gleichzeitig wurde ein Verbot
neuer Investitionen sowie die Bereitstellung von Waren, Technologien und Dienstleistungen für die
Fertigstellung laufender LNG-Projekte festgelegt.  
   
Außerdem hat die EU erstmals Sanktionen gegen das russische Bezahlsystem SPFS verhängt. Der
Finanznachrichtendienst SPFS wurde von der russischen Zentralbank entwickelt, um die Auswirkungen der
restriktiven Maßnahmen zu neutralisieren. EU-Unternehmen, die außerhalb Russlands tätig sind, wird der
Anschluss an das SPFS oder gleichwertige spezialisierte Finanznachrichtendienste nun untersagt.  
   
Weitere Aspekte des Pakets umfassen die Erweiterung von Exportverboten (u.a. für Chemikalien,
einschließlich Manganerze und Verbindungen seltener Erden, Kunststoffe, Bildschirme und elektrische
Geräte), ein Importverbot für Helium sowie die Erweiterung der Liste von sanktionierten Personen und
Organisationen.  
 

Ausweitung der Sanktionen vom 27. Mai 2024

VO (EU) 833/2014 (Änderung durch VO (EU) 2024/1493 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401493) )  
Die Liste der Personen, Organisationen und Einrichtungen, denen gegenüber Finanzsanktionen verfügt
werden, wurde erneut erweitert.  
 
VO (EU) 2024/1485 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?
uri=OJ:L_202401485&qid=1716929293119)   
Neue Veordordnung mit Auflistung von Personen und Organisationen, die in Russland
Menschenrechtsverletzungen begehen, finanziell, technisch oder materiell unterstützen, oder die mit diesen
Personen und Organisationen anderweitig Umgang pflegen oder in Verbindung stehen.  

Ausweitung der Sanktionen vom 23. Februar 2024

Mit dem nunmehr 13. Sanktionspaket wurden im Wesentlichen folgende Änderungen vorgenommen:  
 
VO (EU) 833/2014 (Änderung durch VO 2024/745 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?
uri=OJ:L_202400745) )  

Änderung der güterbezogenen Anhänge VII Teil B und XXIII

Das Vereinigte Königreich wurde neben der Schweiz und Norwegen als eines der Partnerländer für die
Einfuhr von Eisen und Stahl gemäß Artikel 3g Absatz 1 aufgenommen

Listung weiterer Personen und Organisationen

 
VO (EU) 269/2014 (Änderung durch VO 2024/753 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?
uri=OJ:L_202400753) )  
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Die Liste der Personen, Organisationen und Einrichtungen, denen gegenüber Finanzsanktionen verfügt
werden, wurde erneut erweitert

Ausweitung der Sanktionen vom 18. Dezember 2023

Die EU hat die Sanktionen gegen Russland mit dem 12. Sanktionspaket (Link: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/DE/TXT/?uri=OJ%3AL_202302878)  ausgeweitet. Im Wesentlichen wurden folgende
Änderungen vorgenommen:  
 
VO (EU) 833/2014  

neue Einfuhrverbote u. a. für - Diamanten  
- Rohstoffe für die Stahlerzeugung  
- verarbeitete Aluminiumerzeugnisse  
- andere Metallwaren  
- Flüssiggas (LPG)

zusätzliche Ausfuhrbeschränkungen (mit und ohne Altvertragsregelungen) für Güter mit doppeltem
Verwendungszweck und fortgeschrittene Technologie- und Industriegüter

Verbot der Bereitstellung von Unternehmens- und Designsoftware an die russische Regierung oder
russische Unternehmen.

Meldepflichten im Zahlungsverkehr

„No-Russia-Clauses“ Die bereits im elften Sanktionspaket eingeführten Maßnahmen zur Umgehung
der Sanktionen wurden verschärft. EU-Exporteure müssen nun bei Verkauf, Lieferung, Weitergabe oder
Ausfuhr (siehe Art. 12g Abs. 1) bestimmter gelisteter Güter und Technologien in ein Drittland vertraglich
untersagen, dass diese nach Russland oder zur Verwendung in Russland weiterexportiert werden
("Nicht-für-Russland-Klausel"). Hiervon ausgenommen sind Ausfuhren in bestimmte Partnerländer aus
Anhang VIII (derzeit USA, Japan, Vereinigtes Königreich, Südkorea, Australien, Kanada, Neuseeland,
Norwegen und die Schweiz). Gemäß Art. 12g Abs. 3 müssen sie zudem sicherstellen, „dass die
Vereinbarung mit dem Partner aus einem Drittland für den Fall eines Verstoßes gegen eine gemäß
Absatz 1 geschlossene vertragliche Verpflichtung angemessene Abhilfemaßnahmen enthält“. Der
Verstoß ist zudem gemäß Abs. 4 von Seiten des EU-Exporteurs gegenüber der zuständigen Behörde
desjenigen Mitgliedsstaates, in dem er niedergelassen ist, zu melden.

 
VO (EU) 269/2014  

Weitere 61 Positionen und 86 Organisationen wurden gelistet (sieheDurchführungsverordnung (EU)
2023/2875 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32023R2875) ).

 

Ausweitung der Sanktionen vom 23. Juni 2023

Die EU hat die Sanktionen gegen Russland mit dem 11. Sanktionspaket angepasst (siehe Amtsblatt (EU)
Nr. LI159 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2023:159I:FULL) ). Im
Wesentlichen wurden folgende Änderungen vorgenommen:  
 
VO (EU) 833/2014  

Verbote i. Z. m. der Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums oder Geschäftsgeheimnisse an
vom Embargo betroffenen Gütern an Unternehmen in Russland
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Ausweitung des Durchfuhrverbots auf Güter des Anhang VII (Art. 2a Abs. 1a) sowie Ausnahmen hiervon
(Art. 2a Abs. 3a, Abs. 4a)

Verbot der Durchfuhr von Gütern des Anhang XI (Luft- und Raumfahrtindustrie) und des Anhang XX
(Flugturbinenstoffe und Kraftstoffadditive) durch Russland (Art. 3c Abs. 1a) und Ausnahmen hiervon
(Art. 3c Abs. 6d) sowie für Güter des Anhang XI Teil B (Art. 3c Abs. 6e)

Ausweitung des Verbots des Zugangs von Schiffen zu Häfen und Schleusen in der EU (Art. 3eb Abs. 1,
Art. 3ec Abs. 1) und Ausnahmen hiervon (Art. 3eb Abs. 2-4, Art. 3ec Abs. 2, Abs. 3)

Aufnahme einer Nachweispflicht für Einführer über das Ursprungsland von Eisen- und Stahlvorprodukten
(Art. 3g Abs. 1 d)

Erweiterung des Luxusgüterembargos auf das Verbot der Erbringung Technischer Unterstützung (Art. 3h
Abs. 2)

Aufnahme einer Altvertragsregelung für bestimmte Güter des Anhang XXIII (Art. 3k Abs. 3, Abs. 3a, Abs.
3b)

Ausweitung des Beförderungsverbots für russische Speditionen auf das Verbot der Nutzung russischer
Anhänger (Art. 3l Abs. 1a) sowie Ausnahmen hiervon (Art. 3l Abs. 3a, Abs. 4)

Erstreckung des Ölembargos auf die Lieferung von Öl durch die Druschba Nord Pipeline sowie
Ausnahmen für Wartungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zu Gunsten des kasachischen Betreibers
(Art. 5q)

Ausweitung der Güterlisten für Ausfuhrverbote für Elektronikprodukte, Industriegüter, Stahlprodukte und
PKWs

Zusammenfassung der Einfuhrverbote nach Art. 3i und Art. 3j zu einem gemeinsamen Einfuhrverbot
(Art. 3i)  

 
VO (EU) 269/2014  
Weitere Personen und Organisationen wurden gelistet  
 

Ausweitung der Sanktionen vom 25. Februar 2023

Die EU hat das 10. Sanktionspaket gegen Russland im Amtsblatt EU Nr. LI59 (Link: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L:2023:059I:TOC)  veröffentlicht. Im Wesentlichen sind
folgende Beschränkungen am 26.02.23 neu in Kraft getreten:  
 
VO (EU) 833/2014  

Verbot der Durchfuhr gelisteter Dual-Use-Güter durch Russland mit genehmigungspflichtigen
Ausnahmen (Art. 2 Abs. 1a, 3a, 4a)

Verbot der Durchfuhr von Feuerwaffen nach der Verordnung (EU) Nr. 258/2012 (Feuerwaffen-
Verordnung) durch Russland (Art. 2aa Abs. 1a)

Verbot für russische Staatsangehörige und in Russland ansässige Personen, Leitungsposten in
Unternehmen von kritischer Infrastruktur in der EU zu bekleiden (Art. 5o)

Verbot des Bereitstellens von Speicherkapazitäten für Erdgas für russische Staatsangehörige, in
Russland ansässige Personen oder in Russland niedergelassene Unternehmen (Art. 5p)

Aufnahme von weiteren Gütern in Anhang VII
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Aufnahme von weiteren Gütern in den Anhängen XI, XXI und XXIII sowie Ausnahmen für Altverträge für
neu aufgenommene Güter

Aufnahme einer genehmigungspflichtigen Ausnahme für Güter des Anhang XXIII zur persönlichen
Verwendung im Haushalt

 
VO (EU) 269/2014  

Weitere 87 Personen und 34 Organisationen wurden mit Sanktionen belegt.

 
VO (EU) 2020/1998  
Darüber hinaus wurden Sanktionsmaßnahmen gegen Personen und Unternehmen erlassen, die im
Zusammenhang mit Aktivitäten der russischen Söldnergruppe Wagner in Mali, der Zentralafrikanischen
Republik und dem Sudan stehen.

Ausweitung der Sanktionen vom 16. Dezember 2022

Die EU hat das 9. Sanktionspaket gegen Russland im Amtsblatt EU Nr. 322I (Link: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L:2022:322I:TOC)  veröffentlicht. Im Wesentlichen sind folgende
Beschränkungen am 17.12.22 neu in Kraft getreten:  
 
VO (EU) 833/2014  

Ausweitung des Beteiligungsverbots im Bezug zum Sektor Bergbau und Gewinnung von Steinen und
Erden (Art. 3a Abs. 2 i. V. m. Art. 1x)  

Anpassungen i. Z. m. Erdölerzeugnissen (Art. 3m) und Erdgas (Art. 3n)

Erweiterung des Verbots der Bekleidung von Leitungspositionen in russischen Unternehmen (Art. 5aa)

Erweiterung der Dienstleistungsverbote um Werbung, Markt- und Meinungsforschung sowie
Produktprüfung und technische Überwachung (Art. 5n)

Aufnahme von weiteren Gütern in den Anhängen VII, XI, XVII und XXIII

Anpassung der Ausnahmebestimmungen i. Z. m. Gütern des Anhang XI (Art. 3c), Anhang XVII (Art. 3g),
Anhang XXI (Art. 3i) und Anhang XXIII (Art. 3k)  

Neue Ausnahmebestimmungen zu Einfuhr- und Ausfuhrverboten zur Erleichterung des Ausstiegs aus
dem russischen Markt (Art. 12b)

 
VO (EU) 269/2014  

Die Liste der Personen, Organisationen und Einrichtungen, denen gegenüber Finanzsanktionen verfügt
werden, wurde um 141 Personen und 49 Organisationen erweitert

Ausweitung der Sanktionen vom 7. Oktober 2022

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich am 6. Oktober 2022 auf ein achtes
Sanktionspaket gegen Russland geeinigt. Ihr Beschluss wurde am 7. Oktober 2022 im
Amtsblatt der Europäischen Union (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?
uri=OJ:L:2022:259I:FULL&from=DE&_cldee=b7DcDOOl2al6uohOZ8PaAkBe1OcfBx4SKALPPnjwbCIBTjqF3u1A1j05azSrRpEx&recipientid=contact-
df03f5be075fe7118105e0071b6ee571-43a737cedcf6466787b3ca9892605fce&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=
%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B
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%D0%B9%20%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3%202022&esid=2f1b9bb9-4046-
ed11-bba2-000d3aaaed1e)  veröffentlicht.  
 
Mit dem Paket werden u.a. folgende Maßnahmen beschlossen:  

Erweiterung der Sanktionsliste (Beschluss 2022/1907 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TXT/PDF/?
uri=CELEX:32022R1906&from=DE&_cldee=b7DcDOOl2al6uohOZ8PaAkBe1OcfBx4SKALPPnjwbCIBTjqF3u1A1j05azSrRpEx&recipientid=contact-
df03f5be075fe7118105e0071b6ee571-43a737cedcf6466787b3ca9892605fce&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=
%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD
%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BD
%D0%B3%202022&esid=2f1b9bb9-4046-ed11-bba2-000d3aaaed1e) ): Es wurden Sanktionen gegen
weitere Einzelpersonen und Organisationen verhängt.

Neue Ausfuhrbeschränkungen (Verordnung 2022/1904 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
DE/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32022R1904&from=EN&_cldee=b7DcDOOl2al6uohOZ8PaAkBe1OcfBx4SKALPPnjwbCIBTjqF3u1A1j05azSrRpEx&recipientid=contact-
df03f5be075fe7118105e0071b6ee571-43a737cedcf6466787b3ca9892605fce&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=
%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD
%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BD
%D0%B3%202022&esid=2f1b9bb9-4046-ed11-bba2-000d3aaaed1e) ): Es wurden zusätzliche
Ausfuhrbeschränkungen eingeführt, mit denen der Zugang Russlands zu militärischen, industriellen
und technologischen Gütern sowie seine Fähigkeit zur Entwicklung seines Verteidigungs- und
Sicherheitssektors eingeschränkt werden sollen. Dazu gehört das Verbot der Ausfuhr von Kohle
(einschließlich in russischen Industrieanlagen verwendeter Kokskohle), spezifischen in russischen
Waffen verbauten elektronischen Komponenten, im Luftfahrtsektor eingesetzten technischen Gütern
und bestimmten Chemikalien.

Einfuhrbeschränkungen für russische Erzeugnisse: Zusätzliche Einfuhrbeschränkungen in Höhe von
rund sieben Milliarden Euro wurden beschlossen. Sie umfassen zum Beispiel ein Einfuhrverbot für
russische Fertig- und Halbfertigprodukte (Halbzeuge) aus Stahl (Artikel 3g, Anhang XVII). Außerdem
wurde die Einfuhr weiterer Erzeugnisse (Artikel 3i, Anhang XXI Teil B) verboten. Das Verbot umfasst:
Maschinen und Geräte, Kunststoffe, Fahrzeuge, Textilien, Schuhe, Leder, Keramik, bestimmte chemische
Erzeugnisse und nicht aus Gold gefertigten Schmuck.

Umsetzung der G7-Vereinbarung über Ölpreisdeckel

Verbote für Kryptowerte: Die bestehenden Verbote für Kryptowerte wurden verschärft, indem alle
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Krypto-Wallets, Krypto-Konten oder der Krypto-Verwahrung
unabhängig vom Betrag verboten wurden (zuvor waren bis zu 10.000 Euro zulässig).

Die Liste der Dienstleistungen, die für die Regierung Russlands oder in Russland niedergelassene
juristische Personen nicht mehr erbracht werden dürfen, wurde erweitert. Sie umfasst nun u.a. Finanz-
und IT-Beratung.

 

Ausweitung der Sanktionen vom 21. Juli 2022

Die EU hat in den Amtsblättern L 193 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?
uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=DE)  und L 194 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
PDF/?uri=OJ:L:2022:194:FULL&from=DE)  vom 21.7.2022 neue Sanktionsmaßnahmen erlassen, mit
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denenbestehende Wirtschaftssanktionen gegen Russland verschärft, ihre Umsetzung optimiert und ihre
Wirksamkeit verstärkt werden sollen.  
 
Mit dem Paket werden  

ein neues Verbot, Gold mit Ursprung in Russland zu kaufen, einzuführen oder zu verbringen, eingeführt;

Ausfuhrkontrollen für Güter mit doppeltem Verwendungszweck verstärkt;

das bestehende Zugangsverbot zu Häfen auf Schleusen ausgeweitet;

bestehende Maßnahmen klargestellt, beispielsweise im Bereich der Vergabe öffentlicher Aufträge, des
Luftverkehrs und der Justiz;

Sanktionen gegen weitere 54 Personen und 10 Organisationenverhängt, darunter der Bürgermeister von
Moskau und die Sberbank.

 
Die neuen Maßnahmen sind – wie bereits die früheren Sanktionen – nicht gegen Russlands
Nahrungsmittel-, Getreide oder Düngemittelausfuhren gerichtet. Hierzu enthält die Präambel der die
Verordnung (EU) 833/2014 erweiternde Verordnung (EU) 2022/1269 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1269&from=DE) nunmehr eine explizite Klarstellung.   

Ausweitung der Sanktionen vom 3. Juni 2022

Finanzsanktionen: Listung weiterer 65 Personen und 18 Einrichtungen (EU (DVO) 2022/878 zur
Änderung VO 269/2014) (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv
%3AOJ.L_.2022.153.01.0015.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A153%3ATOC)

Einfuhrverbot von Rohöl und Erdölerzeugnissen. Für Rohöl, das über Pipelines geliefert
wird, gelten Ausnahmen.(EU (VO) 2022/879 zur Änderung VO 833/2014) (Link: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.153.01.0053.01.DEU&toc=OJ%3AL
%3A2022%3A153%3ATOC)

Verbot von Versicherungen für Tankschiffe mit russischem Öl.

Exportverbot für weitere High-Tech-Produkte, die der Stärkung des russischen Verteidigungs- und
Sicherheitssektors dienen könnten (z.B. Chemikalien)  

SWIFT-Ausschluss für drei russische Großbanken ab 14.06.2022: Sberbank, Kreditbank Moskau,
Russische Agrarbank  

Verbot des Sendebetriebs für drei russische Rundfunkanstalten  

Verbot der Erbringung von Buchführungs- und Beratungsdienstleistungen für russische Unternehmen
(Ausnahmen für russische Töchter westlicher Unternehmen)  

Durchsetzung der Finanzsanktionen durch die EU-Mitgliedstaaten (EU (VO) 2022/880 zur
Änderung VO 269/2014) (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv
%3AOJ.L_.2022.153.01.0075.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A153%3ATOC)

Ausweitung der Sanktionen vom 8. April 2022

Vor dem Hintergrund der Gräueltaten russischer Streitkräfte in Buka und anderen Orten der Ukraine hat die
EU das 5. Sanktionspaket verabschiedet:  
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Mit der Verordnung (EU) 2022/576 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?
uri=OJ:L:2022:111:TOC)  des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014  
 

Verbot des Kaufs, der Einfuhr oder der Verbringung von Kohleund anderen festen fossilen Brennstoffen
in die EU, wenn diese aus Russland stammen oder aus Russland ausgeführt werden (ab August 2022)

Transportverbote:  
Verbot, Schiffen, die unter russischer Flagge registriert sind, den Zugang zu EU-Häfen zu gewähren
(Ausnahmen für landwirtschaftliche Erzeugnisse, Lebensmittel, humanitäre Hilfe und Energie

Verbot für alle russische Straßentransportunternehmen, Waren auf Straßen innerhalb der EU zu
befördern, auch im Transit (Ausnahmeregelungen z. B. für pharmazeutische und medizinische
Produkte, landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel)

Ausfuhrverbotefür Flugzeugtreibstoff und andere Waren wie Quanteninformatik, modernste Halbleiter,
sensible technische Geräte, Katalysatoren für Raffinerien, Transportmittel und Chemikalien.

Einfuhrverbotefür Produkte wie Zement, Gummiprodukte, Holz, Spirituosen (z. B. Wodka), sonstige
alkoholische Getränke, erlesene Meeresfrüchte (z. B. Kaviar) und eine Maßnahme zur Verhinderung einer
Umgehung des Importverbots für Kali aus Belarus.

Ausschluss Russlands von öffentlichen Aufträgen und europäischen Geldern durch Maßnahmen, wie z.
B.  

Verbot der Teilnahme russischer Staatsangehöriger und russischer Einrichtungen an öffentlichen
Ausschreibungen in der EU

Einschränkung der finanziellen und nicht-finanziellen Unterstützung russischer öffentlicher oder
öffentlich kontrollierter Einrichtungen im Rahmen von Programmen der EU, von Euratom und der
Mitgliedstaaten.

Erweitertes Verbot von Einlagen in Kryptowallets durch russische Personen und des Verkaufs von
Banknoten und übertragbaren Wertpapieren, die auf amtliche EU-Mitgliedsstaats-Währungen lauten.  

 
Mit VO (EU) 2022/581 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32022R0581&from=DE)  wurden die Listung von vier russischen Banken (namentlich
die Banken Otkritie, Novikombank, Sovcombank und VTB) vorgenommen. Es gilt nunmehr ein
vollständiges Transaktionsverbot. Der Marktanteil dieser Banken beläuft sich auf 23 Prozent des
russischen Banksektors. Zudem wurden weitere natürliche Personen und juristische Personen auf
die in Anhang I der VO (EU) 269/2014 enthaltene Sanktionsliste aufgenommen. Hierunter zählen
Unternehmen, deren Produkte oder Technologien bei der militärischen Invasion eingesetzt wurden, wichtige
Oligarchen und Geschäftsleute, hochrangige Kreml-Beamte, Propagandisten von Desinformationen und
Informationsmanipulation sowie Familienmitglieder bereits sanktionierter Personen.  
 
 

Ausweitung der Sanktionen vom 15. März 2022

Angesichts der anhaltenden militärischen Invasion in der Ukraine hat die EU abermals neue Sanktionen
gegen Russland verabschiedet. Das mittlerweile vierte Paket zielt neben einer Ausweitung der
Sanktionsliste und Einfuhrverbote im Bereich Eisen und Stahl unter anderem auch auf Investitionsverbote in
den russischen Energiesektor ab.  
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Konkret besteht das Sanktionspaket aus zwei Rechtsvorschriften, die im Amtsblatt L87I (Link: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:087I:FULL&from=DE)  erschienen sind.    
 
Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2022/427 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:087I:FULL&from=DE)  des Rates wurden zunächst 15 natürliche Personen
und neun weitere juristische Personen auf die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 enthaltene
Sanktionsliste aufgenommen. Hierunter zählen einerseits prominente Oligarchen, Lobbyisten und
Propagandisten, die das Narrativ des Kremls über die Lage in der Ukraine verbreiten. Andererseits sind
wichtige Unternehmen in den Branchen Luftfahrt, Schiff- und Maschinenbau sowie Militär- und Dual-Use-
Güter betroffen.    
Mit der Verordnung (EU) 2022/428 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?
uri=OJ:L:2022:087I:FULL&from=DE)  des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 treten
darüber hinaus insbesondere folgende Sanktionen zum 16. März in Kraft:  
 

Verbot aller Transaktionen mit bestimmten staatseigenen Unternehmen (siehe Seite 43 im Amtsblatt
L87I (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:087I:FULL&from=DE) ),

Verbot, Ratingdienste für russische Personen oder Organisationen zu erbringen oder ihnen Zugang zu
entsprechenden Abonnementdiensten zu gewähren,

Erweiterung der Liste der Personen mit Verbindungen zur technologischen und industriellen Basis der
russischen Verteidigung, gegen die strengere Ausfuhrbeschränkungen verhängt werden, und zwar
für Güter mit doppeltem Verwendungszweck und für Güter und Technologien, die zu technologischen
Verbesserungen im Verteidigungs- und Sicherheitssektor Russlands beitragen könnten,

Verbot neuer Investitionen in den russischen Energiesektor sowie Einführung einer umfassenden
Beschränkung der Ausfuhr von für die Energiewirtschaft bestimmten Ausrüstungen, Technologien und
Dienstleistungen,

Kauf-, Beförderungs und Importverbot für ausgewählte Eisen- und Stahlwaren (Auflistung inkl.
KN ab Seite 20 im Amtsblatt L87I (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?
uri=OJ:L:2022:087I:FULL&from=DE) )

Ausfuhrverbot für sogenannte Luxusgüter gemäß Artikel 3h (Auflistung inkl. KN ab Seite 29 im Amtsblatt
L87I (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:087I:FULL&from=DE)
). Sofern im Anhang nichts anderes bestimmt ist, gilt das Verbot für die in Anhang XVIII aufgeführten
Luxusgüter, wenn deren Wert 300 Euro je Stück übersteigt.

 

Ausweitung der Sanktionen vom 9. März 2022

Folgende Rechtsvorschriften wurden neu erlassen:  
 
Zunächst wurden mit der Durchführungsverordnung (EU) 2022/396 (Amtsblatt L80) (Link: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:080:TOC)  160 weitere Personen auf die
Sanktionsliste der EU gesetzt (Anhang I der Verordnung Nr. 269/2014) (Link: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0269&from=FI) . Betroffen sind hierbei neben 146
Mitgliedern des Föderationsrates der Russischen Föderation auch 14 Oligarchen und Geschäftsleute,
deren Vermögenswerte in der EU nun eingefroren werden und die nicht mehr in das Hoheitsgebiet der EU
einreisen dürfen.  
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Weiterhin wurden mit der Verordnung (EU) 2022/394 (Amtsblatt L81) (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:081:TOC)  weitere restriktive Maßnahmen in Bezug auf die Ausfuhr von
Gütern der Seeschifffahrt und von Funkkommunikationstechnologie nach Russland beschlossen und der
Begriff “übertragbare Wertpapiere” der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 (Artikel 1, Buchstabe f) (Link: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0833&from=en)  präzisiert. Kryptowerte
sind nun eindeutig darunter zu subsumieren. Zudem wird in der Einleitung der Verordnung vom 9. März 
eine Klarstellung zu Anhang VII vorgenommen, wo es nun heißt, dass "„nicht erfasste Güter, die einen oder
mehrere der in diesem Anhang aufgeführten Bestandteile enthalten, nicht kontrollpflichtig nach den Artikeln
2a und 2b dieser Verordnung“ sind. Ebenso wurden einzelne Güterpositionen des Anhang VII angepasst.  
 
 

Ausweitung der Sanktionen vom 1. März 2022

Mit Verordnung (EU) 2022/345 vom 01.03.22 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?
uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.063.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A063%3ATOC) , veröffentlicht
am 02.03.22, hat die EU sieben russische Banken vom SWIFT-System ausgeschlossen. Dadurch werden
diese Banken vom internationalen Zahlungsverkehr abgekoppelt.  
 
Die Banken sind:  

Bank Otkritie

Novikombank

Promsvyazbank

Rossiya Bank

Sovcombank

Vnesheconombank (VEB) und

VTB Bank.

 
Nicht ausgeschlossen wurden die Sberbank, die größte Bank Russlands sowie die Gazprombank.  
 
Es gilt eine Übergangsfrist von 10 Tagen.  
 
Mit Bezug auf VO (EU) 2022/345 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv
%3AOJ.L_.2022.063.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A063%3ATOC)  hat die Generaldirektion
der EU-Kommission (TAXUD) neue Codierungen für die Anmeldung von bestimmten Erklärungen in
codierter Form veröffentlicht. Von Seiten der Generalzolldirektion wurde den für ATLAS-Ausfuhr relevanten
Codierungen mit ATLAS-Info 0289/22 (Link: https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/ATLAS/ATLAS-
Publikationen/Teilnehmerinformationen/teilnehmerinformationen_node.html)  veröffentlicht.  
 
Mit Verordnung (EU) 2022/350 vom 01.03.22 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.065.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A065%3ATOC) ,
veröffentlicht am 02.03.22, hat die EU außerdem Sanktionen gegen die Sendetätigkeiten der russischen
Staatsunternehmen Russia Today und Sputnik verhängt.  

Ausweitung der Sanktionen vom 28. Februar 2022
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Mit Verordnung (EU) 2022/334 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32022R0334&from=DE)  sind am 28. Februar weitere Santktionen gegen die Russische
Föderation in Kraft getreten. Es umfasst unter anderem folgende Maßnahmen:  

weitreichende Einschränkungen im Bereich der russischen Luftfahrt

Verbote und Einschränkungen im Kontext der russischen Zentralbank.

Ausweitung der Sanktionen vom 25. Februar 2022

Das zweite Sanktionspaket ist einsehbar über die Amtsblätter L046 (Link: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L:2022:049:TOC) / L049 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=OJ:L:2022:049:TOC) / L053 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TXT/?uri=OJ:L:2022:053:TOC)  sowie L054 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?
uri=OJ:L:2022:054:TOC)  vom 25. Februar 2022. Es umfasst u.a. folgende Maßnahmen:  
 

Erweiterung der Embargomaßnahmen gegenüberBelarus, insbes. Finanzsanktionen und
Reisebeschränkungen [siehe Durchführungsverordnung (EU) 2022/300 (Link: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0300&from=DE) ]

Umfangreiche Anpassungen der bestehendem Embargo-Verordnung (EU) 833/2014 durch die
Durchführungsverordnung (EU) 2022/328 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32022R0328&from=DE) , unter anderem:  
 

Beschränkungen für Dual-Use-Güter, Art. 2: Verbot des Verkaufs, der Lieferung, der Ausfuhr und
Verbringung von Dual-Use-Gütern nach Russland – mit Ausnahmetatbeständen

Beschränkungen für Hightechgüter, Art. 2a, neuer Anhang VII  (erfasste Bereiche: Allgemeine
Elektronik, Rechner, Telekommunikation und Informationssicherheit, Sensoren und Laser, Navigatoren
und Luftfahrtelektronik, Meeres- und Schiffsfahrtechnik, Luftfahrt, Raumfahrt und Antriebe)

Beschränkungen i.Z.m. Gütern der Ölraffinerie, Art. 3b, neuer Anhang X

Beschränkungen i.Z.m. Gütern der Luft- und Raumfahrt, Art. 3c, neuer Anhang XI

diverse Beschränkungen i.Z.m. dem Kapitalmarkt, u. a. Art. 5 und 5b  
 

Mit Bezug auf VO (EU) 2022/328 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32022R0328&from=DE)  hat die Generaldirektion der EU-Kommission
(TAXUD) neue Codierungen für die Anmeldung von bestimmten Erklärungen in codierter Form
veröffentlicht. Von Seiten der Generalzolldirektion wurde den für ATLAS-Ausfuhr relevanten
Codierungen mit ATLAS-Info 0279/22 (Link: https://www.ihk-trier.de/ihk-trier/Integrale?
&MODULE=Frontend.Media&ACTION=ViewMediaObject&Media.PK=20760&Media.Object.ObjectType=full)
veröffentlicht.  

 
Erneute Erweiterung der bestehenden Finanzsanktionen der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 durch die
Durchführungsverordnung (EU) 2022/332. (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32022R0332&from=DE)

Teilweise Aussetzung der erleichterten Visa-Ausstellung, Beschluss (EU) 2022/333. (Link: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0333&from=DE)
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Ausweitung der Sanktionen vom 23. Februar 2022

Das erste Sanktionspaket wurde im Amtsblatt L042 I vom 23. Februar 2022 (Link: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L:2022:042I:TOC)  veröffentlicht. Es beinhaltet folgende
Maßnahmen:  
 

Erweiterung der bestehenden Finanzsanktionen der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 durch die Aufnahme
diverser natürlicher und juristischer Personen, Organisationen und Einrichtungen auf die Sanktionsliste/
Finanzsanktionen [siehe  Durchführungsverordnung (EU) 2022/260 (Link: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0260&from=DE)  und (EU) 2022/261 (Link: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0261&from=DE) ]. Hiervon erfasst sind
u.a. weitere russische Banken sowie der russische Präsident Vladimir Putin und sein Außenminister
Sergey Lavrov.  
 

Umfangreiche Einschränkungen bzgl. der nicht von der ukrainischen Regierung kontrollierten
Gebieten Donezk und Luhansk sowie bestimmte Neuinvestitionen in diesen Gebieten [siehe
Verordnung (EU) 2022/263 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32022R0263&from=DE) ]

 

Weitere Informationen hat das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle unter https://www.bafa.de
(Link: https://www.bafa.de/DE/Home/home_node.html)  veröffentlicht. Telefonisch ist das BAFA zu den
Russland-Sanktionen über die Hotline 06196-908-137 erreichbar.  
 
Darüber hinaus informiert der Zoll unter https://www.zoll.de (Link: https://www.zoll.de/DE/
Fachthemen/Aussenwirtschaft-Bargeldverkehr/Embargomassnahmen/Laenderembargos/Russland/
russland_node.html)  ebenfalls zu den geltenden Beschränkungen und stellt dort zusätzlich die
konsolidierte Fassung der Grundverordnung VO (EU) 833/2014 zum Download bereit.  
 
Die Deutsche Bundesbank hat zu den Finanzsanktionen unter www.bundesbank.de (Link: https://
www.bundesbank.de/resource/blob/886614/9ae6e418a6261c752213ed9cda484a3f/mL/faq-
finanzsanktionen-data.pdf)  FAQS veröffentlicht. Zusätzlich wird unter Ruf# 089/2889-3800 eine Hotline
bereit gestellt  

SANKTIONSMAßNAHMEN DER EU GEGEN BELARUS

Vor dem Hintergrund der Beteiligung an der militärischen Invasion in der Ukraine hat die EU am 2. März
die bereits seit 2006 bestehenden Sanktionen (VO (EG) 765/2006 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R0765-20211202&from=EN) ) erweitert:

Ausweitung der Sanktionen vom 23. Oktober 2025

Am 23. Oktober wurden die Sanktionen gegenüber Belarus mit VO (EU) 2025/2039 (Link: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202502039)  und VO (EU) 2025/2041 (Link: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202502041 )  ausgeweitet. Das Paket enthält 5
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neue Listungen (zwei natürliche und drei juristische Personen) sowie Maßnahmen auf kryptobezogene
Zahlungsdienste und es wird untersagt, bestimmter Software, unter anderem für Banking, Finanzen,
kommerzielle weltraumgestützte Dienste, technische Tests und Analysen, KI und Quantencomputer
bereitzustellen.

Ausweitung der Sanktionen vom 18. Juli 2025

Im Rahmen des 18. Sanktionspakets sind ebenfalls Maßnahmen gegen Belarus in Kraft getreten.
Diese beinhalten unter anderem ein Verbot der Beschaffung von Waffen aus Belarus, die Einführung
einer Auffangklausel für Hochtechnologieprodukte, die Umwandlung des Verbots spezialisierter
Finanznachrichtendienste in ein vollständiges Transaktionsverbot sowie Maßnahmen zum Schutz der
Mitgliedstaaten vor Schiedsverfahren.  
VO (EU) 2025/1472 zur Änderung der VO (EU) 765/2006 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TXT/?uri=OJ:L_202501472)

Ausweitung der Sanktionen vom 24. Februar 2025

Um die Gefahr der Sanktionsumgehung zu verringern, wurden bestimmte Maßnahmen des 16.
Sanktionspakets gegenüber Russland nun auch in die Verordnung gegen Belarus übernommen.  
 
VO (EU) 2025/392 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202500392)  vom 24.
Februar 2025 zur Änderung der VO (EG) Nr. 765/2006

Ausweitung der Sanktonen vom 29. Juni 2024

Mit VO (EU) 2024/1865 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202401865) 
wurden die bereits bestehenden Sanktionen erneut erweitert. Neben einem Ausfuhrverbot weiterer Dual-
Use-Güter soll hiermit die Umgehung bestehender Russland-Sanktionen (Einführung der No-Belarus-Clause)
verhindert werden. Darüber hinaus beschränkt die EU die Ausfuhren von Gütern und Technologien der
Seeschifffahrt und Luxusgüter nach Belarus. Verboten sind zukünftig ebenfalls Dienstleistungen z. B. in den
Bereichen IT- und Rechtsberatung. Importverbote gibt es u. a. in den Bereichen Diamanten, Gold, Kohle und
Rohöl.

Ausweitung der Sanktonen vom 3. August 2023

Mit VO (EU) 2023/1594 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?
uri=OJ:JOL_2023_196_R_0002)  wurden am 3. August die Sanktionen gegen Belarus weiter verschärft.
So wird das Exportverbot nach Belarus für eine Reihe von Gütern und Technologien erweitert, die zur
militärisch-technischen Verbesserung des Landes beitragen. Darüber hinaus wird ein zusätzliches
Exportverbot für Schusswaffen und Munition sowie für Güter und Technologien eingeführt, die für den
Einsatz in der Luft- und Raumfahrtindustrie geeignet sind.

Ausweitung der Sanktionen vom 3. Juni 2022

Finanzsanktionen: Listung weiterer 12 Personen und 8 Einrichtungen (EU (DVO) 2022/876 zur
Änderung VO 765/2006) (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv
%3AOJ.L_.2022.153.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A153%3ATOC)
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SWIFT-Ausschluss „Belarussische Bank für Entwicklung und Wiederaufbau (Belinvestbank) (EU (VO)
2022/877 zur Änderung VO 765/2006 gegen Belarus) (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.153.01.0011.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A153%3ATOC)

Ausweitung der Sanktionen vom 8. April 2022

Mit VO (EU) 2022/577 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32022R0577&from=DE)  zur Änderung der VO (EU) 765/2006 wurden am 8. April 2022 die
Sanktionen gegen Belarus weiter verschärft. So ist es in Belarus niedergelassen Kraftverkehrsunternehmen
nicht mehr möglich, im Gebiet der Union Güter auf der Straße, auch zu Zwecken der Durchfuhr, zu
befördern. Des Weiteren ein Verkaufsverbot für Banknoten und übertragbare Wertpapiere, die auf amtliche
Währung eines EU-Mitgliedstaats lauten.  
 
 
 

Ausweitung der Sanktionen vom 9. März

Mit Verordnung (EU) 2022/398 (Amtsblatt L82) (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?
uri=OJ:L:2022:082:TOC)  wurden die Sanktionen gegen Belarus nochmals ausgeweitet. Die EU verurteilt
die Beteiligung von Belarus an der militärischen Invasion Russlands in der Ukraine, insbesondere in
Bezug auf die Duldung militärischer Infrastruktur des Nachbarlandes in dessen Hoheitsgebiet. Das neue
Sanktionspaket umfasst unter anderem folgende Finanzsanktionen gegen Belarus:  
 

Die beiden belarussischen Banken Belagroprombank und die Dabrabyt sowie die Entwicklungsbank der
Republik Belarus und deren belarussische Tochterunternehmen werden teilweise vom Zahlungssystem
SWIFT ausgeschlossen;

   
Transaktionen mit der Zentralbank von Belarus im Zusammenhang mit der Verwaltung von Reserven
oder Vermögenswerten und die Bereitstellung öffentlicher Finanzmittel für den Handel mit Belarus und
für Investitionen in Belarus werden verboten;

   
die Notierung von Aktien belarussischer Staatsunternehmen an EU-Handelsplätzen ist ab dem 12. April
2022 verboten;

   
die Finanzzuflüsse aus Belarus in die EU werden erheblich eingeschränkt, indem die Entgegennahme von
Einlagen von belarussischen Staatsangehörigen oder von in Belarus ansässigen Personen, die 100 000
€ übersteigen, die Führung von Konten belarussischer Kunden durch die Zentralverwahrer der EU sowie
der Verkauf auf Euro lautender Wertpapiere an belarussische Kunden verboten werden;

   
die Bereitstellung von auf Euro lautenden Banknoten für Belarus wird verboten.

 
Die sich hieraus ergebenden neuen ATLAS-Unterlagencodierungen hat die deutsche Zollverwaltung mit
ATLAS-Info 0294/22 unter www.zoll.de (Link: https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/ATLAS/ATLAS-
Publikationen/Teilnehmerinformationen/teilnehmerinformationen_node.html)  veröffentlicht.  
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Ausweitung der Sanktionen vom 2. März 2022

Neben der Aufnahme von 22 hochrangigen Militärs in die Sanktionsliste der EU (Beschluss (GASP)
2022/354, Durchführungsverordnung 2022/353 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:066:FULL&from=EN) ) wurden mit VO (EU) 2022/355 (Link: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.067.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL
%3A2022%3A067%3ATOC)  Beschränkungen für den Handel mit Waren eingeführt, die für die Produktion
oder Herstellung von  
 

Tabakerzeugnissen (Anhang VI)

mineralischen Brennstoffen und bituminösen Substanzen (Anhang VII)

Holzprodukten (gesamtes Kapitel 44)

Zementprodukten (Anhang XI)

Düngemitteln (Anhang VIII)

Eisen- und Stahlprodukten (Anhang XII)

oder auch Kautschukprodukten (Anhang XIII)

 
verwendet werden.  
 
Weitere Beschränkungen wurden ebenfalls für die Ausfuhr von Dual-Use-Gütern und -Technologien sowie
von komplexeren Gütern und Technologien verhängt, die zur militärischen, technologischen, verteidigungs-
und sicherheitspolitischen Entwicklung von Belarus beitragen könnten. Hierzu gehören auch damit
verbundene Dienstleistungen.  
 
Die sich hieraus ergebenden neuen ATLAS-Unterlagencodierungen hat die deutsche Zollverwaltung mit
ATLAS-Info 0287/22 unter www.zoll.de (Link: https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/ATLAS/ATLAS-
Publikationen/Teilnehmerinformationen/teilnehmerinformationen_node.html)  veröffentlicht.  
 

GEGENSANKTIONEN RUSSLANDS

Informationen der Germany Trade and Invest (gtai)

Die gtai stellt unter www.gtai.de (Link: https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/russland-
gegensanktionen-wirtschaftsrecht-und-sanktionslisten-823002)  eine Übersicht der Gegenmaßnahmen
Russland zur Verfügung.  

RUSSLAND-SANKTIONEN WELTWEIT

Schweiz / USA / VK / Kanada
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Neben der EU haben auch weitere Länder Russland mit Sanktionen belegt. Soweit diese extraterritorial
wirken, sind diese auch für in Deutschland ansässige Unternehmen relevant.  
 
Weitere Informationen unter www.gtai.de (Link: https://www.gtai.de/de/trade/russland/zoll/russland-
sanktionen-weltweit-810352)

WEITERE INFORMATIONEN

Newsletter- und Informationsangebote der IHK-Organisation

Das Kompetenzzentrum der IHK Koblenz bietet einen Russland-Newsletter. Anmeldung
unter: Aktuelle Informationen Russland - IHK Koblenz (ihk-koblenz.de) (Link: https://www.ihk-
koblenz.de/unternehmensservice/international/downloads/formulare-auwi/newsletter-russland-
anmeldung-4787352)

Der DIHK erstellt Dossier (Link: https://www.dihk.de/de/aktuelles-und-presse/krise-russland-ukraine-
wirtschaftssanktionen)  über aktuelle Entwicklungen.

 

AHKs unterstützen Unternehmen in der Ukraine, Russland und Belarus

Delegation der Deutschen Wirtschaft in Russland  
Telefon: +7 495 234 49 50  
E-Mail: delegation@russland-ahk.ru (Link: mailto:delegation@russland-ahk.ru)   
 
AHK Ukraine  
Webseite: www.ukraine.ahk.de (Link: https://ukraine.ahk.de/)   
Telefon: +38 044 377 52 00  
E-Mail: info@ukraine.ahk.de (Link: mailto:info@ukraine.ahk.de)   
 
AHK Belarus  
Webseite: www.belarus.ahk.de (Link: https://belarus.ahk.de/)   
Telefon: +375 17 2554324  
E-Mail: info@ahk-belarus.org (Link: mailto:info@ahk-belarus.org)

Carnet ATA für Russland, Belarus und Ukraine nicht mehr möglich

Aufgrund der EU-Finanzsanktionen können über Euler-Hermes bei Carnet-Ausfällen keine
Bürgschaftszahlungen nach Russland und Belarus mehr erfolgen. Deshalb ist es bis auf Weiteres nicht
mehr möglich, Carnets für Russland und Belarus auszustellen.  
Vor dem Hintergrund der kriegerischen Auseinandersetzungen auf ukrainischem Territorium übernimmt
Euler-Hermes auch keine Rückhaftung für Carnets in die Ukraine. Dies gilt auch für die Ausstellung von
Anschluss-Carnets.

EU und Partner beenden Meistbegünstigungsstatus Russlands
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Die Europäische Union behandelt in Zusammenarbeit mit den G7-Ländern (EU, USA, Japan, Kanada, UK,
Frankreich, Italien, Deutschland) und anderen Partnern (Albanien, Australien, Island, Republik Korea,
Moldawien, Montenegro, Neuseeland, Nordmazedonien, Norwegen) Russland seit dem 15.03.2022 nicht
mehr als Meistbegünstigte Nation im Rahmen der WTO.  
 
Dies hat zur Folge, dass Russland von diesen Staaten im internationalen Waren- und Dienstleistungsverkehr
nunmehr systematisch ungleich behandelt werden kann. In bestimmten Ländern werden russische Importe
nun mit erhöhten Zöllen belegt -etwa in Kanada mit 35%. Diese Maßnahmen sind laut EU-Kommission
durch die Sicherheitsausnahmen des WTO-Übereinkommens gerechtfertigt. Damit beruft sich die EU
erstmals auf den GATT-Artikel XXI zur nationalen Sicherheit. Die EU setzt sich zudem dafür ein, den WTO-
Beitritt von Belarus auszusetzen.
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